
 

 

 

 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

Georg-Rückert-Str. 11 

55218 Ingelheim 

  

 

Antrag auf Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 
 

Folgende Nachweise werden benötigt: 
 
1.    Aktuelle/r Aufenthaltstitel aller Haushaltsmitglieder mit Staatsangehörigkeit außerhalb des     
       Freizügigkeitsgesetz/EU in Kopie  
2.   Formeller Antrag (Vordruck von Wohngeldbehörde) 
3.   Kontoauszüge betreffend den gezahlten Zins- und Tilgungsleistungen der letzten  
       12 Monate in Kopie (Kontoinhaber und IBAN des Zahlenden muss ersichtlich sein) 
4.   Wohnflächenberechnung (Vordruck von Wohngeldbehörde) 
5.   Eigentumsnachweis (Grundbuchauszug oder Kaufvertrag) in Kopie 
5.1 Grundsteuer A oder Grundsteuer B-Bescheid von der Verbandsgemeinde in Kopie  
6.   Ergänzende Einkommenserklärung (Vordruck der Wohngeldbehörde) 
6.1 Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate in Kopie (bei Angestellten) oder    
       Verdienstbescheinigung der letzten 12 Monate von dem Arbeitgeber und Gehaltsabrechnungen der          
       letzten 3 Monate in Kopie 
6.2 Einkommenssteuerbescheid (bei erhöhten Werbungskosten) 
6.3 Gewerbeanmeldung, Einkommensteuerbescheid, Gewinn- und Verlustabrechnung des  
       laufenden Jahres (bei Selbstständigkeit) 
6.4 Nachweise über gezahlte/erhaltene Unterhaltsleistungen der letzten 3 Monate in Kopie 
6.5 Arbeitslosengeld I Bescheid in Kopie/Krankengeldbescheid in Kopie 
6.6 Nachweise bzgl. einmaligen Einkommens (u.a. Abfindung/en, Unterhalts-,    
       Rentennachzahlung/en) 
6.7 Nachweise bzgl. Einnahmen aus Vermietung / Verpachtung 
7.   Aktuelle/r Schul-/Studienbescheinigung bzw. Ausbildungsvertrag in Kopie 
7.1 Aktueller BAföG-Bescheid in Kopie 
7.2 Bescheid des Arbeitsamtes bzgl. Berufsausbildungsbeihilfe (=BAB) in Kopie 
8.   Elterngeldbescheid/e in Kopie 
9.   Aktueller Bescheid über die Kinderbetreuungskosten (Aufwendungen für eine Tagesmutter o.  
      Unterbringung in einer Kinderbetreuungseinrichtung) 
10. Nachweise bzgl. Zinseinnahmen und Nachweise bzgl. Vermögen in Kopie 
11. Aktueller Rentenbescheid/e in Kopie 
12. Nachweise für vorhandenen Behinderungsgrad (Schwerbehindertenausweis) und/oder Bescheid  
       über den Pflegegrad in Kopie 
13. Nachweise betreffend Mieteinnahmen (Mietvertrag, Kontoauszüge über erhaltene Mietzahlungen) 
14. Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist zu unterschreiben (Vordruck Wohngeldbehörde) 
 
Die o. g. Nachweise sind Regel-Anforderungs-Unterlagen. Die Wohngeldbehörde behält sich vor, 
weitere entscheidungsbegründende Nachweise nachzufordern. 
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Zur Klärung weiterer Fragen zum Wohngeldantrag und den o. g. Nachweisen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Sie können uns erreichen unter: 
 
Telefon  06132 -787 3315 Frau Dieck (Sachbearbeiterin Buchstabe Aa-Alh, E - I) 

   06132–787 3317 Frau Spang (Sachbearbeiterin Buchstabe Be-Bq, K - M) 
   06132–787 3312 Frau Fischer (Sachbearbeiterin Buchstabe Ali-Az, R - S) 
   06132–787 3313 Frau Fetzer (Sachbearbeiterin Buchstabe Ba-Bd, J + T - Z) 

                06132–787 3323 Frau Sgaslik (Sachbearbeiterin Buchstaben Br-D ,N-Q und Heimfälle  
E-Mail:  wohngeld@mainz-bingen.de 


